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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Schülerinnen und Schüler in den aufsteigenden Klassen können uns die Betriebe 
bis einschließlich 01. Mai jeden Jahres Änderungswünsche oder die Beibehaltung der 
Berufsschultage, für das darauffolgende Schuljahr schriftlich mitteilen. Alle Anträge, 
die nach diesem Zeitraum eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt. 
Die aufsteigenden Klassen erhalten per E-Mail an die Praxis Mitte Juli 2026 ihre Ein-
weisung.  
 
Bis einschließlich 15. Juli jeden Jahres, können die Betriebe die Wunschtage für ihre 
neuen Auszubildenden einreichen. Alle Anträge, die nach diesem Zeitpunkt eintreffen, 
können aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden (Abschluss 
des Schuljahres). Die Einweisungen und Bekanntgabe der Schultage für die 10. Klas-
sen erfolgt Anfang der zweiten Septemberwoche.  
 
Selbstverständlich können Auszubildende auch zu einem späteren Zeitpunkt angemel-
det werden, dies kann jedoch dazu führen, das bestimmte Kombinationen an Wunsch-
tagen bereits „ausgebucht“ sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir die Einweisungen zum Schuljahresanfang 
ausschließlich per E-Mail versenden! 
 
Von telefonischen Rückfragen bitten wir Abstand zu nehmen. Versetzungen in eine 
andere Klasse können nach Abschluss der Klassenbildung im Interesse eines gere-
gelten Unterrichtsbetriebes grundsätzlich nicht mehr durchgeführt werden. 
 

Das Sekretariat der Berufsschule V ist vom 10.08.2026 – 28.08.2026 geschlossen. 
Der erste Unterrichtstag im neuen Schuljahr ist am Montag, den 14.09.2026. 
 

Die vorläufigen Schultage für das Schuljahr 2026/2027 finden Sie im Leitfaden 
für Betriebe auf unserer Homepage, sobald diese feststehen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Schulleitung 

 
 
 
Spielvogel, OStD 

 

Stadt Augsburg 

Berufsschule V 

Kaufmännische Berufsschule 
 
Haunstetter Str. 66 
86161 Augsburg 
Tel.:  0821 324-18603 
Fax:   0821 324-18605 
E-Mail:  bs5@augsburg.de 
Keine rechtsverbindlichen Erklärungen über E-Mail! 

 

 

 

 

Rundschreiben an die 
Ausbildungsbetriebe 


